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Vorwort 

Gemäß § 15 Abs. 3 UUG 2005 ist der endgültige Untersuchungsbericht so rasch wie 
möglich und nicht später als zwölf Monate nach dem Vorfall zu veröffentlichen. Kann der 
endgültige Untersuchungsbericht nicht innerhalb von zwölf Monaten veröffentlicht 
werden, so ist zu jedem Jahrestag des Vorfalls ein Zwischenbericht zu veröffentlichen. 

Gemäß § 4 UUG 2005 haben Untersuchungen als ausschließliches Ziel die Feststellung der 
Ursache des Vorfalles, um gegebenenfalls Sicherheitsempfehlungen ausarbeiten zu 
können, die zur Vermeidung ähnlicher oder gleichartig gelagerter Vorfälle in der Zukunft 
beitragen können. Die rechtliche Würdigung der Umstände und Ursachen ist ausdrücklich 
nicht Gegenstand der Untersuchung. Es ist daher auch nicht der Zweck einer 
Sicherheitsuntersuchung ein Verschulden festzustellen oder Haftungsfragen zu klären 
(siehe Art. 20 Abs. 4 der RL (EU) 2016/798). Sowohl der Untersuchungsbericht als auch 
dieser Zwischenbericht haben dabei die Anonymität aller Beteiligten derart 
sicherzustellen, dass jedenfalls keine Namen der beteiligten Personen enthalten sind. 

Sicherheitsempfehlungen werden grundsätzlich im Rahmen der Untersuchnungsberichte 
herausgegeben. Gemäß § 16 Abs.3 UUG 2005 in Verbindung mit Art. 26 Abs. 2 RL (EU) 
2016/798 werden Sicherheitsempfehlungen an die Sicherheitsbehörde und, sofern es die 
Art der Empfehlung erfordert, an andere Stellen oder Behörden, welche die 
Sicherheitsempfehlung in geeignete Maßnahmen zur Verhütung von Vorfällen umsetzen 
können, oder an andere Mitgliedstaaten gerichtet. Die Mitgliedstaaten und ihre 
Sicherheitsbehörden ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 
die Sicherheitsempfehlungen der Untersuchungsstellen angemessen berücksichtigt und 
gegebenenfalls umgesetzt werden. 

Die Sicherheitsbehörde und andere Behörden oder Stellen sowie gegebenenfalls andere 
Mitgliedstaaten, an die die Empfehlungen gerichtet sind, unterrichten die 
Untersuchungsstelle mindestens jährlich über Maßnahmen, die als Reaktion auf die 
Empfehlung ergriffen wurden oder geplant sind (siehe Art. 26 Abs. 3 RL (EU) 2016/798). 

Wurden im Zuge der Sicherheitsuntersuchung bereits Sicherheitsempfehlungen 
herausgegeben, so sind diese im Zwischenbericht abzubilden. Diese 
Sicherheitsempfehlungen sind jedenfalls in den vorläufigen und in den endgültigen 
Untersuchungsbericht aufzunehmen, auch wenn zwischenzeitlich durch eine getroffene 
Maßnahme die ausgesprochene Sicherheitsempfehlung bereits umgesetzt wurde. Die 
getroffene Maßnahme ist bei der jeweiligen Sicherheitsempfehlung anzuführen. 
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1 Allgemeine Angaben 

1.1 Hergang 

Am 23. August 2017, um 11:49 Uhr, bei der Fahrt durch den Bahnhof Linz 
Verschiebebahnhof Ost, Reihungsgruppe auf Gleisabschnitt 396, kollidierte Zug 97209 mit 
dem entgegenkommenden Zug 61004 auf der Weiche 204. Die Kollision erfolgte frontal, 
seitlich versetzt, mit dem jeweils rechten Puffer der führenden Fahrzeuge. Der 
Wagenkasten vom Triebkopf des Zug 97209 wurde beim vorderen Einstiegsbereich nach 
rechts um über 90° abgeknickt. Dadurch wurde ein Großteil der kinetischen Energie 
abgebaut. Der Triebkopf entgleiste mit allen vier Radsätzen der beiden Drehgestelle. Der 
zweite Wagen entgleiste mit dem nachlaufenden Radsatz des nachlaufenden Drehgestells.  

Das Triebfahrzeug vom Zug 61004 entgleiste mit allen Radsätzen der beiden Drehgestelle. 
Die beladenen Güterwagen im Zugverband entgleisten nicht. 

1.2 Folgen 

Die Triebfahrzeugführung des Zug 97209 konnte den Führerstand vor der Kollision nicht 
rechtzeitig verlassen und wurde schwer verletzt. Von den acht Personen im Zug, wurden 
drei leicht verletzt. 

Die Triebfahrzeugführung von Zug 61004 wurde leicht verletzt. 

Es kam es zu erheblichen Schäden an den beteiligten Fahrzeugen und der Infrastruktur. Es 
entstanden keine Umweltschäden. 

1.3 Weitere Angaben 

• ÖBB Infrastruktur AG – Strecke 20801 (Abzw Asten St. Florian 1 nach Linz Hbf) 
• Bahnhof Linz Verschiebebahnhof Ost – Reihungsgruppe 
• +20,1 °C, sonnig, keine witterungsbedingten Einschränkungen der Sichtverhältnisse 
• Zuständige Eisenbahnbehörde ist die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, 

Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 
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2 Untersuchung 

2.1 Durchgeführte Untersuchungsschritte 

Der Untersuchungsbericht stützt sich auf folgende Aktionen und Dokumentationen: 

• Annahme der fernmündlichen Meldung des IB am 23.08.2017 um 12:15 Uhr 
• Untersuchung vor Ort am 23.08.2017 
• Annahme der schriftlichen Meldung des IB am 24.08.2017 
• Lokalaugenschein am 31.08.2017 
• Befragung der Triebfahrzeugführung Z 97209 am 09.10.2017 
• Informationserhalt vom EVU am 11.10.2017 
• Informationserhalt vom IB am 17.10.2017 
• Informationserhalt vom IB am 19.04.2018 
• Informationserhalt vom Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und 

Konsumentenschutz am 29.05.2018 
• Ortsaugenschein mit dem:der von der SUB beauftragten Gutachter:in am 05.10.2022 

(Mit einem Gleiskraftwagen (SKL) wurde der unfallgegenständliche Bereich befahren 
und die Tfzf Perspektive evaluiert) 

• Überprüfung der betrieblichen Gegebenheiten und der vorhandenen Infrastruktur der 
Strecke 20801 (Abzw Asten St. Florian 1 nach Linz Hbf) 

• Überprüfung der betrieblichen Gegebenheiten der EVUs 
• Überprüfung der Informations- und Kommunikationsabläufe  
• Abermalige Befragung der Triebfahrzeugführung Z 97209 mit dem:der von der SUB 

beauftragten Gutachter:in am 06.12.2022 
• Erhalt des von der SUB beauftragten Gutachtens am 05.02.2023 (datiert mit 

04.02.2023) 

2.2 Geplante Untersuchungsschritte 

• Überprüfung des Schnittstellenmanagementes der Organisationen untereinander 
• Überprüfung der Handhabung der organisatorischen Aufgaben, Zuständigkeiten, 

Rechenschaftspflichten und Befugnisse der einzelnen Funktionen in den 
Organisationen 
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• Überprüfung des Kompetenzmanagementes der Organisationen 
• Überprüfung des vorhandenen Risikomanagements der Organisationen 

 
Weitere Untersuchungsschritte können sich aus den ermittelten Sachverhalten, weiteren 
Informationen und erlangten Erkenntnissen ergeben. 

2.3 Sicherheitsempfehlungen 

Es wurden noch keine Sicherheitsempfehlungen gem. § 16 Abs. 2 UUG 2005 
herausgegeben. 
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